
 

 

 

 

 

  

Bearbeitung von roten Dauerkennzeichen (06er-Kennzeichen; 
Händlerkennzeichen) – Gewerbetreibende, die keine Kfz-
Zulassungsdienste nutzen 

 

 

 Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Anliegen der roten Dauerkennzeichen im Referat 22 sind ab dem 02.07.2026 nur 
mit einem Termin möglich, wenn Sie kein Kfz-Zulassungsdienst sind. Diesen 
vereinbaren Sie über das Bürgertelefon Bremen unter der 115. 
 
Die Bearbeitung (außer bei Neuanträgen) der Anliegen erfolgt sofort im Termin, 
wenn alle benötigten Unterlagen vollständig vorliegen!  
 
Die Bearbeitung von Neuanträgen dauert in der Regel 6 bis 8 Wochen. Über die 
Abholung von Neuanträgen werden Sie separat per E-Mail oder telefonisch 
informiert und können anschließend einen Abholtermin telefonisch buchen.  
 
Die folgenden Fallkonstellationen können bei den roten Kennzeichen 
(Händlerkennzeichen) zur Abgabe am Händlerschalter vorkommen: 
 

• Verlängerung von befristeten Fahrzeugscheinheften 

• Verlust von Fahrzeugscheinheften, Kennzeichenschild(ern), 
Fahrtenbüchern 

• Abmeldungen der roten Dauerkennzeichen 

• Erneuerung der Plaketten auf den Kennzeichenschildern 

• Neuausstellung von Fahrzeugscheinheften, wenn diese vollgeschrieben 
sind  

• Änderung der Betriebsstätte/ Geschäftsführung bei Firmen 
 

Bitte nutzen Sie für die Antragstellung das in der Dienstleistungsbeschreibung 
online unter Rotes Kennzeichen (Händlerkennzeichen) hinterlegte Vorblatt.  

 
Ihre Rückfragen können Sie gern per E-Mail an zentralekfz-
zulassungsbehoerde@buergeramt.bremen.de senden.  
Immer unter Angabe des roten Kennzeichens, wenn vorhanden oder des Namens 
auf den ein Neuantrag gestellt wurde.  

    
 
        Ihre Zentrale Kfz-Zulassungsbehörde 

Bürgeramt 
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